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RS UVS Kärnten 1994/07/29 KUVS-
1314/1/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.07.1994

Rechtssatz

Werden dem Beschuldigten innerhalb der sechsmonatigen Verjährungsfrist mehrmals die Anzeige sowie die

bisherigen Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens vorgehalten und geht aus der Anzeige eindeutig hervor, daß dem

Beschuldigten auch zur Last gelegt wurde, er habe eine Verwaltungsübertretung nach § 102 Abs 5 lit b KFG

(Nichtmitführen des Zulassungsscheines) zu verantworten, so liegen darin taugliche Verfolgungshandlungen im Sinne

des § 32 Abs 2 VStG vor (so auch VwGH vom 25.9.1987, Zl 87/02/0069).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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